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Merkblatt über die Risikobeurteilung von Lebensmittelbetrieben zur Festlegung der 
Kontrollfrequenz 
Stand: August 2022  
 
 
 
1 Risikokategorie in Abhängigkeit der Betriebsart 
 
Die routinemäßige Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel gewinnen, herstellen, behandeln oder in den 
Verkehr bringen (Lebensmittelbetriebe) erfolgt risikobasiert. Auf Grundlage der jeweiligen Betriebsart erfolgt 
durch die zuständige Behörde die Einstufung in eine Risikokategorie unter Verwendung des einheitlichen 
Betriebsartenkataloges des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Für das 
Stadtgebiet Leipzig ist das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtamt (VLA) zuständige Behörde. 
 
Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer werden über die tätigkeitsbezogene Zuordnung 
ihrer Betriebe in eine Risikokategorie, in der Regel durch Dokumentation im Kontrollbericht, informiert. Dies 
erfolgt nach Ersteinstufung des Betriebes und im Folgenden bei Wechsel der Betriebsart. 
 
 
2 Risikoklasse und Festlegung der Kontrollfrequenz  
 
Zur Festlegung der Kontrollfrequenz erfolgt nach jeder vollumfänglichen Kontrolle eines Betriebes eine Risiko-
beurteilung zur Ermittlung der Risikoklasse. Bei großen Unternehmen können hierzu mehrere Schwerpunkt-
kontrollen erforderlich sein. 
 
In Abhängigkeit von der Risikobeurteilung des Betriebes sind folgende Kontrollfrequenzen möglich: 
 

Risikokategorie Zeitfenster amtlicher Kontrollen 

1 wöchentlich bis ¾-jährlich 

2 monatlich bis jährlich 

3 vierteljährlich bis einmal in 1,5 Jahren 

4 halbjährlich bis einmal in 2 Jahren 

5 ¾-jährlich bis einmal in 3 Jahren 

6 jährlich bis einmal in 3 Jahren 

 
Neben den routinemäßigen Überwachungsmaßnahmen innerhalb der festgelegten Kontrollfrequenzen können 
anlassbezogene Kontrollen, insbesondere zur Durchführung von EU-Schnellwarnungen, zu Erkrankungs-
ermittlungen, zur Prüfung von Verbraucherbeschwerden sowie zur Prüfung von Mängelbeseitigungen erfolgen. 
 
  



 

 

56
-M

-0
15

-D
-2

02
2-

08
 

R
is

ik
ob

eu
rte

ilu
ng

  (
2/

2)
 

 
 
 
 
 
3 Beurteilungskriterien 
 
In die Risikobeurteilung fließen folgende Beurteilungskriterien ein:  

 
1. Produktrisiko 

 
2. Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen 

 
3. Rückverfolgbarkeit 

 
4. Ausbildung/Schulung Personal 

 
5. HACCP-Verfahren 

 
6. Eigenkontrollen / Untersuchung von Produkten 

 
7. Temperatureinhaltung (Kühlung) 

 
8. Bauliche Beschaffenheit (Instandhaltung) 

 
9. Reinigung und Desinfektion  

 
10. Personalhygiene 

 
11. Produktionshygiene 

 
12. Schädlingsbekämpfung 

 
Die Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer werden über die Mängel, die zur Abwertung 
von Beurteilungskriterien geführt haben, in der Regel durch Dokumentation im Kontrollbericht unterrichtet.  
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